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3«* £a$e im 33<M8efc>erfee*
SBir entnehmen ber „©chmetzer. ©eroerbe» Bettung"

hierüber folgenbeS:
®ie burtf) bte Buitiatioe bc§ ©cljroeizer. ©eroerbe»

oercinâ enlftanbene Konferenz groifd^ett Ser tretern bes

Schmeiz- SaumeifieroerbanbeS unb beS ©d(jroeiz.
©eroerbeoereinS bat anf 12. bS. In Sern ftattgefunben.
©te Serßanblungen ftö^ten fid) beibfettig auf ©eftionSEunb»
gebungen, auf oorangegangene ©rtjebungen unb auf lang»
jâ|rige @rfa|rungen ber gadljleute. ©te erftrecîten ftdj
auf bte SRüdfroitfungen ber buret) ben Sunb, bte ©chroeiz
SunbeSbaßnen, bie Kantone unb bte ©emetnben oorge»
nommenen SRebuftionen ber SaububgetS ; auf bte nach»

teiltge Seetnfluffung ber Sautätigfeit burd) bte extremen
BlnSbeblngungen ; auf bte Sautätigfett oor unb nach
bem Kriege; oor allem aber auf bte grage: „3Bie fann
bie Sautätigfeit roährenb ber befte|enben
RpifiS geförbert roerben?"

Setbe Serbänbe roaren mit Sejug auf bte erftern
fragen fdjjon bisher beftrebt, bie ©tanbeStntereffen nact)

SRögllchfett zu roa|ren, unb fie roerben eS auc| roetter

tun; a!§ befonbetS brlngenb rourbe aber bie teuere er=

fannt, unb jroar namentlich auch betreffenb ben SBieber*

begtnn ber prioaten Sautätigfett. Me Mffaffungen
gipfelten fchließlldf) in folgenber Seurteilung ber Sage:

1. ®le fcljon oor bem Kriege im Saufach beftanbene
KrifiS roitb burcf) benfelben noch oetfchlimmert unb auf
oorberljanb unabfe|bare Qeit noch oerlängert.

2. Bn biefem Pomente ift ein SebürfniS, neue 3Bo|n»
laufet p erfteHen, nur teilroetfe oor|anben; fte|en ja
bod) oielerorts eine große Ba|l 3Bo|nungen leer. 2Bo
baS leitete bet gall ift, roärben bie Sertreter ber Sau»
btandje burch eine nicht im SebürfntS begrünbete gör-
hetung ber ©cfteüung neuer äßobnhäufer bie Bnanfprud)»
nähme unb bte ^Rentabilität befte|enber Käufer gefä|rben,
roaS roeber tn i|rem SOßitlen noch in i|rem Qntereffe
fein fann.

3. ®te 9fetto=9tenbite neuer 2ßo|n|äufer barf zurzeit,
burchfchniültch beregnet, |öd|ften§ p 574 pozent oer»

anfcßlagt roerben. SReue |>ppot|efen muß man aber p
mlnbeftenS 6 pozent oerztnfen. ®le ©rftellung neuer
3Bo|n|äufer bringt alfo bem Unternehmer unabroenb»
baren ©cfjaben, fo baß er auch auS biefem ©runbe bie

Inangriffnahme oon 9Reub auten oerfcfjieben roirb. @r

muß baS um fo meßt, roetl baS Unterbringen neuer,
au<§ ganz fileter Çppothefen ober baS @r|alten neuer
Saufrebite prjett außerorbentllch fcfjroierig, mancherorts
gerabep unmöglich ift.

4. ®tefe ©acf)lage roirb bie bereits oor|anbene Ar»

beitslofigfett im Saufach roefentlidh fteigern, unb jroar
roährenb oorber|anb noch nic^t abfeßbarer ®auer, benn
00m Pomente an, too roieber größere DReubauten in
Angriff genommen roerben, bauert eS immer nodjj 5 bis
6 Ponate, bis biefelben unter ®adß finb, unb bis bort»

|in müffen pfa ein ®ußenb SerufSarten mit bem 3nnen=
auSbau proarten.

SBeldjen Umfang biefe Serfchllmmerung ber Sage

annehmen roirb, roeldße golgen batauS für bie Kantone
unb bie (Semeinben entfielen, läßt fidfj nicht ziffernmäßig
berechnen ; man roirb ftdj aber oor linterfdjäßungen hüten
müffen.

®te Sertreter ber beiben Serbänbe finb geroiß ntdjt
Zufolge peffimiftifcf)er Auffoffungen p Siefen ©djlüffen
gelangt, gür bte ®auer beS KrtegeS unb roä|renb einer

geroiffen UebergangSjett halten fie i|re ©dfjlüffe einftimmig
als ptreffenb. ©ie roerben beS|alb roetterfa|ren, ber
Sage alle Mfmerffamfett jujuroenben, unb fie erroarten
ZU gegebener ßeit auch bie SJlitarbeit ber Se|örben,

|anbelt eS fid) both nid^t nur um eine SerufS», fonbern
um etne SolfSroirtfcijaftSfrage ganz allgemeiner 9Ratur.

Sorbettjanb roitb nun o|ne Serzug noch etnge|enber
geprüft roerben, too etn SebürfniS zur Srftetlung oon
Neubauten oorhanben ift. 3ft etn foIdfjeS unb ber SBiüe

Zum Sauen nacfjgerotefen, fo roirb man bann ben SBerbe»

gang zu erleichtern unb zu ermöglichen beftrebt fein, auf
SBegen, bte ebenfalls noch aine Ueberprüfung erfahren
roerSen.

SJeitere Konferenzen finb tn 2(uSficht genommen, unb
fthon baS erfte ©rgebntS beredhtigt zu ber Annahme, eS

roerben fchtteßlich praftifche Srfolge auS ben Semfitpngen
heroorgehen.

Über biefen ©egenftanb oeröffentlicht etne beutfeße
gadhzeitfehrift nadhfolgenbe intereffante Ausführungen, bte

roir hiemit rotebergeben :

1. ®icric^tiôc2tusn«^ung ôerJttoljfonjunîtut*.
9tidht jebeS 3a|r bringt etne glei^mäßige Ëtachfrage nach
ben einzelnen (Sortimenten, in bem etnen ga|r ift bie
Etachfrage nad) Sauhölzetn größer, tn bem anSern roer»
ben ©rubenholz unb ©chnittroare mehr oerlangt. ®tefen
SBedhfel tn ber DRachfrage muß ber gorftroirt entfpre»
chenb auSnußen, b. h- er muß feinen @lnf<f)lag fo ein»

richten, baß er bauptfächttdj nur bie begehrten ©orti=
mente zum Serfauf bringt, roährenb anbete aufgefpart
roerben bis günftigere Betten fommen. gn Bahren, in
benen bie Çolzpretfe außergeroöhnlidh tief flehen, roirb er
bie fpauungen nur auf baS allernotroenbigfte befdhränfen,
roährenb in guten Buhten nach 3Röglid)Eett alle etnge=

fparten SORaffen zum Serfauf gefteüt roerben. B« SRcole»

ren, bie nach einem SBirlfchaftSplane beroirifchaflet roer»

ben, barf biefer auf Act unb SORenge beS jährlichen @ln=

fdhlageS nicht ben geringften @inßuß ausüben. ®er ißlan
gibt zwar in ben meiflen gäHen zahlenmäßig an, roie»

otel geftmeter in einem Bahre eingef^lagen roerben fönnen,
eS foil bamit aber nicht gefagt fein, baß nun auch regel»

mäßig jebeS Bahr bie angegebenen SRengen gefdjlagen
roerben müffen. 9Rur bie im Pan feftgefeßten Paffen
ber erften ÇtebSperiobe müffen etngehalten roerben, roäh»

renb jährliche SerfdE)iebungen innerhalb biefer priobe
bie DRachhaltigfeit beS SetriebeS faum beeinflußen fönnen.

Um bte günftige ©efchäftSlage richtig unb rechtzeitig
ausnutzen zu fönnen, muß ber SBalbbefißer über bte petS»
feßroanfungen fotoie über ben ©tanb beS ©etbmarfteS
unb über bie jeroeilige (SefcljäftSlage im Sergbau-, Çolz»
unb Saugeroerbe roenigftenS einigermaßen unterrichtet
fein. ®urch frühzeitigen Serfauf ober bureß ©ubmifßonS»
oerfauf oor bem Slnfcßlage fann man prüfen, rote bie

petfe flehen, um fetne roeitern §iebe banacfj zu richten.

2. Ricljtiöounb auâreic^enbelîefanntmrtdjunQ
ber l)ol3oerfäufe in ben Scofal* unb jfadzblättern.
@ine gute ÇolzoerfaufSanzeige muß mögltchft genaue An»

gaben über Ort unb Bett beS SerfaufeS, Holzart, Bahl
ber geß» ober SRaummeter, ©tärfe, ©ortimente, @nt=

fernung oon ber Sahnftation unb eoentuell au^ guhr»
lohn pro geftmeter bis zur Sahnftation enthalten. Pandje
Käufer faufen nur befiimmte ©ortimente unb Holzarten
unb müffen genau falfulieren, roteotel Koften ihnen bis

Zum SerarbettungSplaße noch entftehen. ©ehr znoeef»

mäßig ift eS, bie ©tärfen ber ^ölzer oon zefp zu Zeh"

Bentimeter anzugeben. Sei großen zum Serfaufe fielen»
ben $olzmaffen roirb eS notroenbig fein, nicht nur tn
ben Sofalblättern, fonbern auch i" größeren Bettungen
unb gachblättern anzuzeigen. Set fletneren Serfäufen,
bei benen mit bem Setbtauclje ber Umgegenb unb roeniget
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Zur Lage im Baugewerbe.
Wir entnehmen der „Schweizer. Gewerbe-Zeitung"

hierüber folgendes:
Die durch die Initiative des Schweizer. Gewerbe-

Vereins entstandene Konferenz zwischen Vertretern des

Schweiz. Baumeisterverbandes und des Schweiz.
Gewerbevereins hat ant 12. ds. in Bern stattgefunden.
Die Verhandlungen stützten sich beidseitig auf Sektionskund-
gebungen. auf vorangegangene Erhebungen und auf lang-
jährige Erfahrungen der Fachleute. Sie erstreckten sich

auf die Rückwirkungen der durch den Bund, die Schweiz
Bundesbahnen, die Kantone und die Gemeinden oorge-
nommenen Reduktionen der Baubudgets; auf die nach-
teilige Beeinflussung der Bautätigkeit durch die extremen
Zinsbedingungen; auf die Bautätigkeit vor und nach
dem Kriege; vor allem aber auf die Frage: „Wie kann
die Bautätigkeit während der bestehenden
Kr.isis gefördert werden?"

Beide Verbände waren mit Bezug auf die erstern
Fragen schon bisher bestrebt, die Standesinteresfen nach

Möglichkeit zu wahren, und sie werden es auch weiter
tun; als besonders dringend wurde aber die letztere er-
kannt, und zwar namentlich auch betreffend den Wieder-
beginn der privaten Bautätigkeit. Alle Auffassungen
gipfelten schließlich in folgender Beurteilung der Lage:

1. Die schon vor dem Kriege im Baufach bestandene
Krisis wird durch denselben noch verschlimmert und auf
vorderhand unabsehbare Zeit noch verlängert.

2. In diesem Momente ist ein Bedürfnis, neue Wohn-
Häuser zu erstellen, nur teilweise vorhanden; stehen ja
doch vielerorts eine große Zahl Wohnungen leer. Wo
das letztere der Fall ist, würden die Vertreter der Bau-
branche durch eine nicht im Bedürfnis begründete För-
derung der Erstellung neuer Wohnhäuser die Jnanspruch-
nähme und die Rentabilität bestehender Häuser gefährden,
was weder in ihrem Willen noch in ihrem Interesse
sein kann.

3. Die Netto-Rendite neuer Wohnhäuser darf zurzeit,
durchschnittlich berechnet, höchstens zu 5'/, Prozent ver-
anschlagt werden. Neue Hypotheken muß man aber zu

mindestens 6 Prozent verzinsen. Die Erstellung neuer
Wohnhäuser bringt also dem Unternehmer unabwend-
baren Schaden, so daß er auch aus diesem Grunde die

Inangriffnahme von Neubauten verschieben wird. Er
muß das um so mehr, weil das Unterbringen neuer,
auch ganz sicherer Hypotheken oder das Erhalten neuer
Baukredite zurzeit außerordentlich schwierig, mancherorts
geradezu unmöglich ist.

4. Diese Sachlage wird die bereits vorhandene Ar-
beitslostgkeit im Baufach wesentlich steigern, und zwar
während vorderhand noch nicht absehbarer Dauer, denn

vom Momente an, wo wieder größere Neubauten in
Angriff genommen werden, dauert es immer noch 5 bis
6 Monate, bis dieselben unter Dach sind, und bis dort-
hin müssen zirka ein Dutzend Berufsarten mit dem Innen-
ausbau zuwarten.

Welchen Umfang diese Verschlimmerung der Lage
annehmen wird, welche Folgen daraus für die Kantone
und die Gemeinden entstehen, läßt sich nicht ziffernmäßig
berechnen; man wird sich aber vor Unterschätzungen hüten
müssen.

Die Vertreter der beiden Verbände sind gewiß nicht
zufolge pessimistischer Auffassungen zu diesen Schlüssen
gelangt. Für die Dauer des Krieges und während einer

gewissen Uebergangszeit halten sie ihre Schlüsse einstimmig
als zutreffend. Sie werden deshalb weiterfahren, der
Lage alle Aufmerksamkett zuzuwenden, und sie erwarten
zu gegebener Zeit auch die Mitarbeit der Behörden,

handelt es sich doch nicht nur um eine Berufs-, sondern
um eine Volkswirtschaftsfrage ganz allgemeiner Natur.

Vorderhand wird nun ohne Verzug noch eingehender
geprüft werden, wo ein Bedürfnis zur Erstellung von
Neubauten vorhanden ist. Ist ein solches und der Wille
zum Bauen nachgewiesen, so wird man dann den Werde-
gang zu erleichtern und zu ermöglichen bestrebt sein, aus
Wegen, die ebenfalls noch eine Ueberprüfung erfahren
werden.

Weitere Konferenzen sind in Aussicht genommen, und
schon das erste Ergebnis berechtigt zu der Annahme, es
werden schließlich praktische Erfolge aus den Bemühungen
hervorgehen.

Der Holzverkauf.
Über diesen Gegenstand veröffentlicht eine deutsche

Fachzeitschrift nachfolgende interessante Ausführungen, die
wir hiemit wiedergeben:

1. DierichtigeAusnutznng derHolzkonzunktur.
Nicht jedes Jahr bringt eine gleichmäßige Nachfrage nach
den einzelnen Sortimenten, in dem einen Jahr ist die

Nachfrage nach Bauhölzern größer, in dem andern wer-
den Grubenholz und Schnittware mehr verlangt. Diesen
Wechsel in der Nachfrage muß der Forstwirt entspre-
chend ausnutzen, d. h. er muß seinen Einschlag so ein-
richten, daß er hauptsächlich nur die begehrten Sorti-
mente zum Verkauf bringt, während andere aufgespart
werden bis günstigere Zeiten kommen. In Jahren, in
denen die Holzpreise außergewöhnlich tief stehen, wird er
die Hauungen nur auf das allernotwendigste beschränken,
während in guten Jahren nach Möglichkeit alle einge-
sparten Massen zum Verkauf gestellt werden. In Revie-

ren, die nach einem Wwschaftsplane bewirtschaftet wer-
den, darf dieser auf Art und Menge des jährlichen Ein-
schlages nicht den geringsten Einfluß ausüben. Der Plan
gibt zwar in den meisten Fällen zahlenmäßig an, wie-
viel Festmeter in einem Jahre eingeschlagen werden können,
es soll damit aber nicht gesagt sein, daß nun auch regel-
mäßig jedes Jahr die angegebenen Mengen geschlagen
werden müssen. Nur die im Plan festgesetzten Massen
der ersten Htebsperiode müssen eingehalten werden, wäh-
rend jährliche Verschiebungen innerhalb dieser Periode
die Nachhaltigkeit des Betriebes kaum beeinflußen können.

Um die günstige Geschäftslage richtig und rechtzeitig
ausnutzen zu können, muß der Waldbesitzer über die Preis-
schwankungen sowie über den Stand des Geldmarktes
und über die jeweilige Geschäftslage im Bergbau-, Holz-
und Baugewerbe wenigstens einigermaßen unterrichtet
sein. Durch frühzeitigen Verkauf oder durch Submissions-
verkauf vor dem Einschlage kann man prüfen, wie die

Preise stehen, um seine weitern Hiebe danach zu richten.

2. Mchtigeund ausreichendeBekanntmaehnng
der Holzverkäufe in den Lokal- und Nachblättern.
Eine gute Holzverkaufsanzeige muß möglichst genaue An-
gaben über Ort und Zeit des Verkaufes, Holzart, Zahl
der Fest- oder Raummeter, Stärke, Sortimente, Ent-
fernung von der Bahnstation und eventuell auch Fuhr-
lohn pro Festmeter bis zur Bahnstation enthalten. Manche
Käufer kaufen nur bestimmte Sortimente und Holzarten
und müssen genau kalkulieren, wieviel Kosten ihnen bis

zum Verarbeitungsplatze noch entstehen. Sehr zweck-

mäßig ist es, die Stärken der Hölzer von zehn zu zehn

Zentimeter anzugeben. Bei großen zum Verkaufe stehen-

den Holzmassen wird es notwendig sein, nicht nur in
den Lokalblättern, sondern auch in größeren Zeitungen
und Fachblättern anzuzeigen. Bet kleineren Verkäufen,
bei denen mit dem Verbrauche der Umgegend und weniger
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mit Çânbletn ju rennen ift, möffen neben ben Sefannt»
mafungen In ben Sofalblättern gtoedEbienlidöe luShänge
in ben ©afthäufem bet benachbarten Drtffaften gemalt
werben. Sei größeren Setfäufen empfiehlt fif auf be»

fonbere ©inlabung alter, guter Runben unb bie über»

laffung non luSzügen auS bem SerfaufSprotofoü. ©le
geringen Sorto» unb fonftigen luSlagen ^ieför machen

ftf reichlich bezahlt.
3. ïtichtlge Tlnsnmhl bes ©vtes, bev geit unb

bev 2lvt bes üeut'aufes. ©ie luSroahl etneê geeig»

neten DrteS ift nicht ohne ©tnfluß auf ben @xfolg ber Ser»
ftetgerung. Soroett man nicht ber Serfieigerung im Schlage
ben Sorzug gibt, nimmt man am beften etnen Drt mit
Sahnftation, ober, roenn eS ftch uur um Serfauf an bie

Setbraufer tn Nafbarorten hanbelt, ein roohfabenbeS
unb burf gute SerbinbungSroege oon allen Seiten leicht
erreichbares ©orf.

grühseitige Serfaufe ftnb im allgemeinen bie beften.
©er Serfauf ift an einem Sage abzuhalten, an roelfem
bie Räufer nicht burch anbete Seranftaltungen (Stärfte,
Serfammlungen ufro.) abgehalten finb.

IIS SertaufSarten fommen in Setraft ber frei»
hänbige Serlauf, bie öffentlicheSerfteigerung
unb bie Submiffion.

©er freihänbige Serf auf bürfte ftch empfehlen
bei Meinen Soften, Neffen, bei günftiger Ibfafcgelegen»
heit einzelner Sortimente fomie auch fonft, roenn baburf
bie ©effäftslage gönftig auSgenufct roerben fann. Un»

zroecfmäßig ift jeben falls ber freihänbige Serfauf nach

Sajpreifen, ausgenommen bei ganz geringfügigen Stengen.
Öffentliche Serfteigerungen bienen foroohlzum

Ibfatj oon Stenn» als auch oon Nutf ®ie Ser»

fteigerung im ©albe ift hauptfächlich für ben Infäufer
oon Nuljen, ba er bann ben ©ert beS Angebotes oon
gall zu gall genau prüfen lanrt. ©ie Setfieigerung unter
©ach bagegen ift einfacher, erforbert nicht otel 3ett, er»

leichtert baS Sfretben unb ffäfft in ber Stehrzahl ber
gäUe auch größeren ©ettberoerb. ©ie öffentliche Ser»

fteigerung fommt oorroiegenb beim Serfauf beS Srenn»
holzeS in grage, fann aber auch f®hr mohl bei Nußholz
Zur Inroenbung gelangen. @S muß aber auf eine gröftere
Inzaßl oon Raufluftigen zu rechnen fein, ba fonft leicht
Sereinbarungen unter ben Räufern ftattfinben, rooburch
bie greife herabgebrücft roerben. Sei ber Serfteigerung
müffen Nummer, Sortiment, Stenge, Sefdftaffen^ett unb
Sagerplah ber ©are genau angegeben roerben. Nichtiges
©tnfeijen beS SajpretfeS foroie flottes luSbieten unb
raffer gufftag ftnb oft nift ohne ©influß auf ben
aiuSfaü beS SerfaufSergebniffeS. Sei ber Submif»
fion retchen bie Räufer ihre ©ebote unter Serffluß ein,
nafbem fie genügenb über Holzart, Sortiment, Staffe
ufro. unterrichtet finb. ©iefer SerfaufSart fotlte immer
mehr lufmerffamfeit zugeroanbt roerben, benn babei ift
eine Ning» ober Romplottbilbung ber föänbler
auSgeffloffen, ba unter ben Sietern immer einige ftch
ftnben, bie eS mit ihrem ©ebote ehrlich meinen, eoen»
tuell um Ronfurrenten zu fragen, ©te frühzeitige Sub^
miffion gibt etnen Überblicf über bie Nachfrage unb ba»

mit einen gingerzeig für ben weiteren ©tnfflag. Nur
btefeS Serfahren, bei £>oIz auf bem Stocf angeroenbet,
ift fähig, bie greife gleichmäßig hofzuhalten unb bem
Serfaufe zu Sfleuberpreifen oorzubeugen. Set bem
Serfaufe auf bem Stocf roenbe man nie ben Serfauf
naf gläfen an, fonbern man ff ließe immer naf ®in»
heitSpreifen für ben geftmeter ab. Sei bem Serfaufe
naf gläfen ift eS umftänblif, bie gläfe genau unb
einroanbfret feftzufteflen, unb nof otel ffroteriget ift bte

Zuoerläffige ©rmittlung ber ^oljmaffe.
©te Sfäßung mit bem bloßen luge ift jebenfaUS

ZU oerroerfen unb felbft bte Serefnung mit Rluppe unb

Sab eile roeift oon ber SBirfliffeit oft ftarf ab. Iis
einzig riftige unb zuoerläffige Irl ift bër Serfauf nah
geftmetern, roobei ©urfffnlttSprelfe ober auf Maßen»
roetfe greife oeretnbart roerben. ©aS $o!z fann trotp
bem auf bem Stodf oerfauft roerben. ;gft ber gebotene
SretS nift annehmbar, fo ift man nie oon ben Räufern
abhängig, fonbern eS fann ruhig nof abgewartet roer»
ben, bis ftf beffere SerfaufSgelegenhett bietet.

4. 2luffteüung guter t?et3oeufaufsbebingutt>
gen. ©te SerfaufSbebtngungen müffen etnfaf, flat
unb furz feto, ba erfahrungsgemäß ber Räufer fomplt»
Zierte unb langatmige Serträge ffeut. ©ohlroolletibeS
©ingeßen auf bte ©finffe beS RäuferS trägt zum âb»

ffluffe eines guten ®effäfteS roefentlif bei.
Normale i)oIzoetfaufSbebingungen berühren geroötjn»

lif folgenbe Sunfte :

1. ©egenftanb beS SerfaufeS;
2. Irt unb Steigerung ber ©ebote;
3. ©rteilung beS ßufflageS;
4. Irt unb grift ber Zahlung unb Anzahlung, Sürg»

ffaft, Hinterlegung oon ©ertpapieren ;

5. Çolzroertung, Übernahme ber Roften;
6. Siaffenberefnung ;

7. Übergabe unb Übernahme beS Hölzes unb ©igen*

tumSreft ;

8. Ibfußr unb Ibftfrtermln ;
9. Qeitpunft ber Sflagräumung ;

10. Sfälen beS NabelholzeS unb atlgemetne Seftim»

mungen über gorft» unb ^agbffutj (9Bege,

geuer ufro.);
11. SetlragSftrafen ;

12. SBiebetoetfauf;
13. NamenSunterffriften ;

14. Stempelfoften.
5. künftige ,§at?ïungâï>ebiuguugêu. SBetin fo»

fortige Sarzahlung oerlangt roerben fann, fo empfiehlt
eS ftf bof, entfprefenb ben ©ebräufen tn anbern

^anbelSzroeigen, für eine beftimmte ßeit Rrebit z" ge=

roähren. Selbftoerftänblif barf babei bie nötige Sor»

ftft zur Sermetbung oon Seriufien nift außer aft
gelaffen roerben. Set unfifern Räufern roirb bte fötaler»

legung ber Rauffumme in guten SBertpapieren ober bie

Stellung etneS zahlungsfähigen Sürgen oerlangt roerben

müffen.
6. yorlättgevunn ben llbfuhrfvift. Slanfer

Räufer hat nicht ben nötigen Sagerplaß ober balbige

gute Ülbfaßgelegenheit für fetne ©are unb muß bamit

refnen, baß ftn baS roohlroollenbe ©ntgegenfommen ber

gorftoerroaltung bie Sagerung beS gefauften fpoljeS über

ben üblifen ßeitraum hiuauS geftattet. 3ft ber Räufet

feinen fonftigen Serpffiftungen nafgefommen, fo liegt

zumelfi auf fein ©runb oor, hartnäefig auf ber @in»

haltung beS IbfuhrterminS zu befteßen, zumal roenn ba§

§olz bem Setfehre unb ben Rulturarbeiten im SBalbe

nift hinbetltf im ©ege liegt unb feine Sfäbigungen
ZU befürften finb.

7 Nichtige Softttneitts» unb sfosbilbuttg fe^

wie vichtiges lUeffcn unb (Einhalten bev aus*
gefeljvicbenctt lllafte. ©aS riftige 2luShalten beS

SangnußholzeS unb ba» Sortieren beS SfifthoIjeS hat

ftreng naf ben ©ebraufSzroecfen zu erfolgen. 9luf beim

Srennhoizc bürfen groet oetff tebene Sortimente nift ta

einen Raufen geififtet roerben. ©er Räufer mag btefeS

©urfetnanber lieben, er hat babei aber fifer feinen

eigenen Sorteil im luge unb ber ©albbcffer ift babei

ber ©effäbigte. gebenfaüS ift ein Überblicf über ben

©rlöS unb etn Sergleif mit ben SerfaufSergebniffen
anberer Neotere faft unmöglif. Seim Sangnutfa^ u*

bie geroiffenhafte lufnahme ber Staffe unb baS

halten naf ©ebrauf?zu>ecfen nof roeit roiftiger.
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mit Händlern zu rechnen ist, müssen neben den Bekannt-
machungen in den Lokalblättern zweckdienliche Aushänge
in den Gasthäusern der benachbarten Ortschaften gemacht
werden. Bei größeren Verkäufen empfiehlt sich auch be-

sondere Einladung alter, guter Kunden und die Über-

lassung von Auszügen aus dem Verkaufsprotokoll. Die
geringen Porto- und sonstigen Auslagen hiefür machen
sich reichlich bezahlt.

3. Richtige Auswahl des Ortes, der Zeit und
der Art des Verkaufes. Die Auswahl eines geeig-
neten Ortes ist nicht ohne Einfluß auf den Erfolg der Ver-
fleigerung. Soweit man nicht der Versteigerung im Schlage
den Vorzug gibt, nimmt man am besten einen Ort mit
Bahnstation, oder, wenn es sich nur um Verkauf an die

Verbraucher in Nachbarorten handelt, ein wohlhabendes
und durch gute Verbindungswege von allen Seiten leicht
erreichbares Dorf.

Frühzeitige Verkäufe sind im allgemeinen die besten.

Der Verkauf ist an einem Tage abzuhalten, an welchem
die Käufer nicht durch andere Veranstaltungen (Märkte,
Versammlungen usw.) abgehalten sind.

Als Verkaufsarten kommen in Betracht der frei-
händige Verkauf, die öffentliche Versteigerung
und die Submission.

Der freihändige Verkauf dürfte sich empfehlen
bei kleinen Posten, Resten, bei günstiger Absatzgelegen-
heit einzelner Sortimente sowie auch sonst, wenn dadurch
die Geschäftslage günstig ausgenutzt werden kann. Un-
zweckmäßig ist jedenfalls der freihändige Verkauf nach

Taxpreisen, ausgenommen bei ganz geringfügigen Mengen.
Öffentliche Versteigerungen dienen sowohl zum

Absatz von Brenn- als auch von Nutzholz. Die Ver-
steigerung im Walde ist hauptsächlich für den Ankäufer
von Nutzen, da er dann den Wert des Angebotes von
Fall zu Fall genau prüfen kann. Die Verstergermig unker
Dach dagegen ist einfacher, erfordert nicht viel Zeit, er-
leichtert das Schreiben und schafft in der Mehrzahl der
Fälle auch größeren Wettbewerb. Die öffentliche Ver-
steigerung kommt vorwiegend beim Verkauf des Brenn-
Holzes in Frage, kann aber auch sehr wohl bei Nutzholz
zur Anwendung gelangen. Es muß aber auf eine größere
Anzahl von Kauflustigen zu rechnen sein, da sonst leicht
Vereinbarungen unter den Käufern stattfinden, wodurch
die Preise herabgedrückt werden. Bei der Versteigerung
müssen Nummer, Sortiment, Menge, Beschaffenheit und
Lagerplatz der Ware genau angegeben werden. Richtiges
Einsetzen des Taxpreises sowie flottes Ausbieten und
rascher Zuschlag find oft nicht ohne Einfluß auf den

Ausfall des Verkaufsergebnisfes. Bei der Submis-
si on reichen die Käufer ihre Gebote unter Verschluß ein,
nachdem sie genügend über Holzart, Sortiment, Masse
usw. unterrichtet sind. Dieser Verkaufsart sollte immer
mehr Aufmerksamkeit zugewandt werden, denn dabei ist
eine Ring- oder Komplottbildung der Händler
ausgeschloffen, da unter den Bietern immer einige sich

finden, die es mit ihrem Gebote ehrlich meinen, even-
tuell um Konkurrenten zu schlagen. Die frühzeitige Sub'
mission gibt einen Überblick über die Nachfrage und da-
mit einen Fingerzeig für den weiteren Einschlag. Nur
dieses Verfahren, bei Holz auf dem Stock angewendet,
ist fähig, die Preise gleichmäßig hochzuhalten und dem
Verkaufe zu Schleuderpreisen vorzubeugen. Bei dem
Verkaufe auf dem Stock wende man nie den Verkauf
nach Flächen an, sondern man schließe immer nach Ein-
heitspreisen für den Festmeter ab. Bei dem Verkaufe
nach Flächen ist es umständlich, die Fläche genau und
einwandfrei festzustellen, und noch viel schwieriger ist die

zuverlässige Ermittlung der Holzmaffe.
Die Schätzung mit dem bloßen Auge ist jedenfalls

zu verwerfen und selbst die Berechnung mit Kluppe und

Tabelle weicht von der Wirklichkeit oft stark ab. M
einzig richtige und zuverlässige Art ist der Verkauf nach
Festmetern, wobei Durchschnittspreise oder auch klaffen-
weise Preise vereinbart werden. Das Holz kann trotz-
dem auf dem Stock verkauft werden. Ist der gebotene

Preis nicht annehmbar, so ist man nie von den Käufern
abhängig, sondern es kann ruhig noch abgewartet wer-
den, bis sich bessere Verkaufsgelegenheit bietet.

4. Aufstellung guter Hslzverkaufsbedingun-
gen. Die Verkaufsbedtngungen müssen einfach, klar
und kurz sein, da erfahrungsgemäß der Käufer komplt-
zierte und langatmige Verträge scheut. Wohlwollendes
Eingehen auf die Wünsche des Käufers trägt zum Ab-
schlusse eines guten Geschäftes wesentlich bei.

Normale Holzoerkaufsbedingungen berühren gewöhn-
lich folgende Punkte:

1. Gegenstand des Verkaufes;
2. Art und Steigerung der Gebote;
3. Erteilung des Zuschlages;
4. Art und Frist der Zahlung und Anzahlung, Bürg-

schuft, Hinterlegung von Wertpapieren;
5. Holzwertung, Übernahme der Kosten;
6. Masfenberechnung;
7. Übergabe und Übernahme des Holzes und Eigen-

tumsrecht;
8. Abfuhr und Abfuhrtermin;
9. Zeitpunkt der Schlagräumung;

19. Schälen des Nadelholzes und allgemeine Beftim-

mungen über Forst- und Jagdschutz (Wege,
Feuer usw.);

11. Vertragsstrafen;
12. Wiederverkauf;
13. Namensunterschriften;
14. Stempelkosten.
5. Günstige Zahlungsbedingungen. Wenn so-

fortige Barzahlung verlangt werden kann, so empfiehlt
es sich doch, entsprechend den Gebräuchen in andern

Handelszweigen, für eine bestimmte Zeit Kredit zu ge-

währen. Selbstverständlich darf dabei die nötige Vor-

ficht zur Vermeidung von Verlusten nicht außer acht

gelassen werden. Bet unsichern Käufern wird die Hinter-
legung der Kaufsumme in guten Wertpapieren oder die

Stellung eines zahlungsfähigen Bürgen verlangt werden

müssen.
6. Verlängerung der Abfuhrfrist. Mancher

Käufer hat nicht den nötigen Lagerplatz oder baldige

gute Absatzgelegenheit für seine Ware und muß damit

rechnen, daß ihm das wohlwollende Entgegenkommen der

Forstoerwaltung die Lagerung des gekauften Holzes über

den üblichen Zeitraum hinaus gestattet. Ist der Käufer

feinen sonstigen Verpflichtungen nachgekommen, so liegt

zumeist auch kein Grund vor, hartnäckig auf der Ein-

Haltung des Abfuhrtermins zu bestehen, zumal wenn das

Holz dem Verkehre und den Kulturarbeiten im Walde

nicht hinderlich im Wege liegt und keine Schädigungen

zu befürchten find.
7 Richtige Sortiments- und Losbildung so-

wie richtiges Messen und Einhalten der aus-
geschriebenen Masse. Das richtige Aushalten des

Langnutzholzes und das Sortieren des Schichtholzes hat

streng nach den Gebrauchszwecken zu erfolgen. Auch beim

Brennholze dürfen zwei verschiedene Sortimente nicht in

einen Hausen geschichtet werden. Der Käufer mag dieses

Durcheinander lieben, er hat dabei aber ficher seinen

eigenen Vorteil im Auge und der Waldbesitzer ist dabel

der Geschädigte. Jedenfalls ist ein Überblick über den

Erlös und ein Vergleich mit den Verkaufsergebnissen
anderer Reviere fast unmöglich. Beim Langnutzholze m

die gewissenhafte Aufnahme der Masse und das

halten nach Gebrauchszwecken noch weit wichtiger. Es
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ift bte 9I6naßme unb Kontrolle eines ©dßlageg burcß
einen jtweiten Beamten baßer brhtgenb etfotberlicß, weil
gerabc fiber bte lufnaßme leidet 3wiftigleiten mit ben
Käufern entfielen. 33etm IblSngen be§ 9tußßolze§ finb
jeile non oerfcßtebener Dualität zu trennen, ba j. S3,

ein IRe fieltant für ba§ gute ©tüdl rtict>t aucß ben oollen
SEBert für bag mhtbermertige bejatjlt. ©cßlecßte ©lüde
brücten bte greife ber betreffenben Klaffe unb geben bent
SBeßßer ein falfcßeg S3tlb fiber ben SluëfaU be§ SBexlaufeS.

®te ©röße ber Sofe rietet ftdß nacß ben ju erwar»
tenben ßwlzläufern ; refleEttert man auf Çânbler, bte

gto^e SJlengen abnehmen, fo madßt man große Sofe,
telnet man bagegen auf ©rennßolzoetbraudßer, ©tell»
matter unb bergtetdßen Heinere 3lbneßmer, fo ftnb Hei»

tiere Sofe zmecfmäßiger. ©rftltafßge ©tämme oerlauft
man am beften etnjeln ober bocß in ganz lletnen Sofen.
gjîit lletnen Sofen lann man ben Slnfprüdfen aller Kauf»
luftigen beffer entgegenlommen, als mit großen, bei
betten bie lletnen Käufer als SBéttberoerber nicßt in S3e=

tratet lommen. S3ei ben ©ubmiffiottSoetläufen lann jebe«
Sortiment ein So§ bilben. ®a§ ganze $oIzoerlaufS
gefcßäft ntuf reell betrieben werben, bann er»

jtelt man am elften gute greife unb erwirbt ftdß bauernbe
Kunbfdßatt.

®te aifttuppen an 9tußßolzftämmen ftnb abzußauen
unb faule ©teilen bloßlegen, bamit jeber ftcß überzeugen
fann, ob ber 5Bett be§ belreffenben ©tficfeS beeinträchtigt
ift ober nicht. 9îie foHett ©tämme fo gebrebt werben,
baß fie auf bie fdßlecßte ©telle ju liegen lommen, fonfi
fehen bte Käufer fid) nadßßer entläufst unb lommen
nicßt wieber. ®te in ber SBelanntmadßung angegebenen

HJlaffen ftnb nach SU ö glich feit einzuhalten, wenn ber 93er»

laufet unb ber Käufer oor IXnannehmlichletten bewahrt
bleiben fotten.

8. 9er&effctm«<j nttb ^wftctn&ljaltMng ber
SrmtsportuteQe. ®aß weite unö fcßtecßle Sranêport»
roege non großem ©Influß auf bie golzpreife ftnb, ift
allgemetn belannt. 9Jtit ben Unloften, bte bas fpolj oom
SBalbe bis zum a3erbraudßgorte oerurfacht, muß ber £>änb=
1er rechnen. @r wirb jebe 3fteßrau§gabe för ben StanS»

port oon 93orneßeretn bei feinem ©ebote in Slbzug bringen,
îfte Koften för ben SranSport trägt alfo tnbjrelt ber

SSalbbeftßer. @ê liegt bemnach in feinem eigenen ^riter=
effe, biefe Koften nach 9Jlöglic£)?ett zu oerrtngern, um
höhere ©Innahmen för fein .fjol} zu erzielen. 3n>edf»

mäßig angelegte unb gut imftanbe gehaltene SSBege oer»
mtnbern bie $nfußrfoften unb bem ftänbler ift eS mög»

lieh, «tuen ßößeren 8ßret§ anzulegen. ülamentltcß in ben

jßrioatreoteren ift ber SBalbwegebau oft fehr oernach»

läffigt. $n ber ©bene liegen fehr oft bie 2Bege ungleich»

mäßig auf bie glädße oerteilt, ftnb fehlest fahrbar unb
weifen zu oiele S3tegungen auf, währenb in gebirgigem
©elänbe brauchbare Ulbfußrroege metft überhaupt nidjt
»otßanben finb. 3fn einem oon SBegen nicht genügenb

aufgefchloffenen gorft ift ber |>olzabfats nicht nur fdjrnie»
riger, weil'mehr Kraft unb 3^ erforberltcß ift, fonbern
weil manchmal große, werlocHe ©tämme überhaupt nicht
herausgebracht werben tonnen unb erft in billigere ©orti»
mente gefeßnitten werben mfiffen. 3umeift leibet auch
bie SeftanbSpflege in einem foleßen ffteoiere, weil baS

gertnge ®urchforftungSmaterial zu fehlest an ben Sltann
ju bringen ift. 33on ben 9lu§ßieben, Säuberungen unb
®urdßreiferungen, bie leine gelblichen SSorteile bringen,
ift ber ißrioatwalbbefitser aber in ber SHegel tetn greunb.
Sin rießiig fpetulierenber gorftwirt trachtet alfo ftets ba»

nacß, bie Srangportoerßältniffe in feinem Sanbe fo gönftig
mte möglich zu geftalten.

9. (ßemeinfatue ErjoläoerEäufe. SBenn man be=

hentt, baß mandher ber großen fwlzßänbler auf ein
Heines Slngebot nicht eingehen fann, weil hl^für bie Un»

toften zu hoch werben, fo muß man einfehen, bafj ba»
burcß ffir bte tleinen |jolzoerfäufe audh nur Heine unb
weniger Käufer in 93elradßt lommen. ©obalb ber SBett»
bewetb unter ben Käufern aber nur gering ift, liegt bie
©efaßr nahe, baß ba§ fwlj unter bem greife oerlauft
werben muß. @§ ift baher för Heinere unb mittlere
SBalbbeßßer ber gemeinfame Verlauf, fet e§ burdh 33«=
fteigerung ober ©ubmiffton, als bte befte S3erlauf§art zu
empfehlen. Qrrtömlichetweife wirb oielfadh geglaubt, e§

folle htebei fämtlidheS Jg>oIz nach @inhett§preffen oerlauft
werben unb bie ©etbfumme nach Anteilen oerteilt werben.
®tefe Sinnahme ift natürlich falfdh ; e§ betommt olelmehr
jeber ben för fein |jolz erzielten @rlö§. ®er gemeinfame
Çolzoertauf hat ben 3ro«d< größeren Çânbletn bie 3Jlög=
ltdhfeit zu geben,, bei 33ezahlung eines guten ^ßreifeS eine
größere .jpolzmenge aus benadhbarten gorften auf einmal
anzulaufen. @s werben babet bte S3orteile för Käufer
unb S3erläufer genügenb gewährletßet. ®er SBalbbeßßer
erzielt beffere ißretfe unb bem Slbneßmer werben otele
SOMhen unb Unloften etfpart. Ülm beften ift gemetn»
famer ©ubmiffwn§»f>olzoerlauf. Stacßbem mehrere gorft»
beftßer fieß geeinigt haben, wirb baS gemetnfame Sin»

gebot in ben fwlzoerlaufèblâttern entfprecßenb belannt
gegeben unter Çinweiê barauf, baß bie ©röffnung fämt»
licßer ©ubmiffionäangebote an einem beßimmten Sage
unb an einem beftimmten Drte erfolgt. Slm Sage ber
©röffnung werben bie ©ebote unter SSerfcßmetgung be§
StamenS belanntgegeben. ®em wfirbigften Käufer wirb
ber 3ufdßlag erteilt.

©ine Steiße oon biefen S3orfdßlägen unb ÜJlaßnungen
wirb audß ben SSeifall ber ^olzläufer ßnben, wäßrenb
anbere Sluffaffungen, bte ßter geäußert ftnb, wteber et»
lernten laffen, baß e§ ffir bie |>olzläufer ein brin»
genbe§@ebot ift, fieß immer enger zu gemein»
famer SBabrnebmttng ißrer Sntereffen zufam»
menzufeßließen.

Oerscbieäenes.
©rfmbungSpatente. Der S3unbeSrat ßat, geftiißt

auf ben 93unbe§befchluß Oom 3, Sluguft betreffenb SJiaß»

naßmen jum ©cßuße be§ SanbeS, auf Antrag be§ 3nftij=
unb ißolizeibepartements befdßloffen, eine Steiße bon

ißrioritätsfriften für ©rfinbunggpatente unb ge=

werbliche SKufter unb SJiobelle bi§ gitm 31. Suli 1915

ju üerlängern.
©tSDtif^er Siegettfchaftenocrleßr in 3&tidh. 3m
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ist die Abnahme und Kontrolle eines Schlages durch
einen zweiten Beamten daher dringend erforderlich, weil
gerade über die Aufnahme leicht Zwistigkeiten mit den
Käufern entstehen. Beim Ablängen des Nutzholzes sind
Teile von verschiedener Qualität zu trennen, da z. B.
ein Reflektant für das gute Stück nicht auch den vollen
Wert für das minderwertige bezahlt. Schlechte Stücke
drücken die Preise der betreffenden Klasse und geben dem

Besitzer ein falsches Bild über den Ausfall des Verkaufes.
Die Größe der Lose richtet sich nach den zu erwar-

tenden Holzkäufern; reflektiert man auf Händler, die

große Mengen abnehmen, so macht man große Lose,
rechnet man dagegen auf Brennholzverbraucher. Stell-
wacher und dergleichen kleinere Abnehmer, so sind klei-

nere Lose zweckmäßiger. Erstklassige Stämme verkauft
man am besten einzeln oder doch in ganz kleinen Losen.
Mit kleinen Losen kann man den Ansprüchen aller Kauf-
lustigen besser entgegenkommen, als mit großen, bei
denen die kleinen Käufer als Wettbewerber nicht in Be-
iracht kommen. Bei den Submissions Verkäufen kann jedes
Sortiment ein Los bilden. Das ganze Holzverkaufs-
geschäft muß reell betrieben werden, dann er-
zielt man am ehesten gute Preise und erwirbt sich dauernde
Kundschaft.

Die Astkuppen an Nutzholzftämmen sind abzuhauen
und faule Stellen bloszulegen, damit jeder sich überzeugen
kann, ob der Wert des betreffenden Stückes beeinträchtigt
ist oder nicht. Nie sollen Stämme so gedreht werden,
daß sie auf die schlechte Stelle zu liegen kommen, sonst
sehen die Käufer sich nachher enttäuscht und kommen
nicht wieder. Die in der Bekanntmachung angegebenen
Masten sind nach Möglichkeit einzuhalten, wenn der Ver-
käufer und der Käufer vor Unannehmlichkeiten bewahrt
bleiben sollen.

8. Verbesserung nnd Instombhultnng der
Transportwege. Daß weite unv schlechte Transport-
wege von großem Einfluß auf die Holzpreise sind, ist
allgemein bekannt. Mit den Unkosten, die das Holz vom
Walde bis zum Verbrauchsorte verursacht, muß der Händ-
ler rechnen. Er wird jede Mehrausgabe für den Trans-
port von Vorneherein bei seinem Gebote in Abzug bringen.
Die Kosten für den Transport trägt also indirekt der

Waldbesitzer. Es liegt demnach in seinem eigenen Inter-
esse, diese Kosten nach Möglichkeit zu verringern, um
höhere Einnahmen für sein Holz zu erzielen. Zweck-

mäßig angelegte und gut imstande gehaltene Wege ver-
mindern die Anfuhrkosten und dem Händler ist es mög-
lich, einen höheren Preis anzulegen. Namentlich in den

Prwatrevieren ist der Waldwegebau oft sehr vernach-
lässigt. In der Ebene liegen sehr oft die Wege ungleich-
mäßig auf die Fläche verteilt, sind schlecht fahrbar und
weisen zu viele Biegungen auf, während in gebirgigem
Gelände brauchbare Abfuhrwege meist überhaupt nicht
vorhanden sind. In einem von Wegen nicht genügend
aufgeschlossenen Forst ist der Holzabsatz nicht nur schwie-

riger, weil'mehr Kraft und Zeit erforderlich ist, sondern
weil manchmal große, wertvolle Stämme überhaupt nicht
herausgebracht werden können und erst in billigere Sorti-
mente geschnitten werden müssen. Zumeist leidet auch
die Bestandspflege in einem solchen Reviere, weil das

geringe Durchforstungsmaterial zu schlecht an den Mann
M bringen ist. Von den Aushieben, Läuterungen und
Durchreiserungen, die keine geldlichen Vorteile bringen,
ist der Privatwaldbesitzer aber m der Regel kein Freund.
Ein richtig spekulierender Forstwirt trachtet also stets da-

nach, die Transportverhältnisse in seinem Lande so günstig
wie möglich zu gestalten.

9. Gsîneinsiîîns Hslzverkciufe. Wenn man be-

denkt, daß mancher der großen Holzhändler auf ein
kleines Angebot nicht eingehen kann, weil hiefür die Un-

kosten zu hoch werden, so muß man einsehen, daß da-
durch für die kleinen Holzverkäufe auch nur kleine und
weniger Käufer in Betracht kommen. Sobald der Wett-
bewerb unter den Käufern aber nur gering ist, liegt die
Gefahr nahe, daß das Holz unter dem Preise verkauft
werden muß. Es ist daher für kleinere und mittlere
Waldbesitzer der gemeinsame Verkauf, fei es durch Ver-
steigerung oder Submission, als die beste Verkaufsart zu
empfehlen. Irrtümlicherweise wird vielfach geglaubt, es
solle hiebei sämtliches Holz nach Einheitspreisen verkauft
werden und die Geldsumme nach Anteilen verteilt werden.
Diese Annahme ist natürlich falsch; es bekommt vielmehr
jeder den für sein Holz erzielten Erlös. Der gemeinsame
Holzoerkauf hat den Zweck, größeren Händlern die Mög-
lichkeit zu geben, bei Bezahlung eines guten Preises eine
größere Holzmenge aus benachbarten Forsten auf einmal
anzukaufen. Es werden dabei die Vorteile für Käufer
und Verkäufer genügend gewährleistet. Der Waldbesitzer
erzielt bessere Preise und dem Abnehmer werden viele
Mühen und Unkosten erspart. Am besten ist gemein-
famer Submissions-Holzverkauf. Nachdem mehrere Forst-
bescher sich geeinigt haben, wird das gemeinsame An-
gebot in den Holzverkaufsblättern entsprechend bekannt
gegeben unter Hinweis darauf, daß die Eröffnung sämt-
sicher Submissionsangebote an einem bestimmten Tage
und an einem bestimmten Orte erfolgt. Am Tage der
Eröffnung werden die Gebote unter Verschweigung des
Namens bekanntgegeben. Dem würdigsten Käufer wird
der Zuschlag erteilt.

Eine Reihe von diesen Vorschlägen und Mahnungen
wird auch den Beifall der Holzkäufer finden, während
andere Auffassungen, die hier geäußert sind, wieder er-
kennen lassen, daß es für die Holzkäufer ein drin-
gendes Gebot ist, sich immer enger zu gemein-
samer Wahrnehmung ihrer Interessen zusam-
menzuschließen.

vmààî.
Erfindungspatente. Der Bundesrat hat, gestützt

auf den Bundesbeschluß vom 3, August betreffend Maß-
nahmen zum Schutze des Landes, auf Antrag des Justiz-
und Polizeidepartements beschlossen, eine Reihe von
Prioritätsfristen für Erfindungspatente und ge-
merkliche Muster und Modelle bis zum 31. Juli 1915

zu verlängern.
StSdtischer Liegenfchaftenverkehr in Zürich. Im

Monat Oktober wurden für 47 (gegen 117 im gleichen
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